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Vorlage zu TOP Nr. 5 

  
  

 
öffentlich 

 
13. Sitzung des Naturschutzbeirates  
am 12.06.2024 

  nichtöffentlich 

  verantwortlich 
Dez. V, Amt 67 

 
Gegenstand 

Vorstellung des Ersatzgeldverzeichnisses für das Jahr 2023 
 
  

 
Beschlussvorschlag  
 
Der Naturschutzbeirat nimmt das Ersatzgeldverzeichnis zur Kenntnis. 

  Fortsetzung umseitig 

 
Beratungsergebnis 
 

 einstimmig  mit Mehrheit  Ja  Nein  Enthaltung  lt. Beschlussvorschlag abweichend 
 



Erläuterungen 
_________________________________________________________________________ 
 
Gemäß § 34 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Lan-
desnaturschutzgesetz– LNatSchG NRW) werden von den unteren Naturschutzbehörden Er-
satzgelder erhoben, wenn Eingriffe in Natur und Landschaft nicht vermieden oder durch ge-
eignete Maßnahmen nicht ausgeglichen werden können. 
 
Die von der unteren Naturschutzbehörde eingenommenen Ersatzgelder sind dann wiederum 
innerhalb von vier Jahren zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu verwenden. Dies können beispielsweise Maßnahmen für die Pflege- und 
Biotopentwicklung sein, wenn sie zu einer Aufwertung der Flächen führen. Auch Artenschutz-
maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraums von Tieren und Pflanzen können durch das 
Ersatzgeld finanziert werden. 
 
Die unteren Naturschutzbehörden müssen für ihren Zuständigkeitsbereich ein Ersatzgeldver-
zeichnis führen, welches gemäß § 31 Abs. 4 Satz 5 LNatSchG NRW jährlich dem Natur-
schutzbeirat vorzustellen ist. Aus diesem Verzeichnis sollen zum einen der eingezahlte Be-
trag und das Datum der Einzahlung des Ersatzgeldes ersichtlich sein sowie zum anderen die 
Maßnahme des Naturschutzes und der Landschaftspflege, für die das Ersatzgeld zweckge-
bunden verwendet wurde und das Datum des Einsatzes des Ersatzgeldes. 
 
Die jährlichen Übersichtslisten des Ersatzgeldverzeichnisses sind zudem unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben im Behördenlotsen des Rheinisch-Bergischen Kreises 
im Internet veröffentlich. Diese sind über folgenden Link abrufbar: 
 
https://www.rbk-direkt.de/Dienstleistung.aspx?dlid=4350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _______________________________ 
       Gez. Fleischer 


